
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Praktischen Anweisungen für die Parteien vor dem Gericht 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 68 vom 7. März 2012) 

Seite 25, dritter Erwägungsgrund: 

anstatt: „Nach der Dienstanweisung des Gerichts für seinen Kanzler vom 5. Juli 2007 (ABl. L 232, S. 1) in der 
am 17. Mai 2010 (ABl. L 170, S. 53) und am 24. Januar 2012 (ABl. L 68, S. 23) geänderten Fassung 
(im Folgenden: Dienstanweisung für den Kanzler) hat der Kanzler darauf zu achten, dass die zu den 
Akten gegebenen Verfahrensschriftstücke den Bestimmungen der Satzung, der Verfahrensordnung und 
diesen Praktischen Anweisungen für die Parteien (im Folgenden: Praktische Anweisungen) sowie der 
Dienstanweisung für den Kanzler entsprechen, und insbesondere die Behebung der Mängel von Schrift
stücken, bei denen dies nicht der Fall ist, zu verlangen und sie, sofern der Mangel nicht behoben wird, 
gegebenenfalls zurückzuweisen, wenn sie nicht den Bestimmungen der Satzung oder der Verfahrens
ordnung entsprechen.“ 

muss es heißen: „Nach der Dienstanweisung des Gerichts für seinen Kanzler vom 5. Juli 2007 (ABl. L 232, S. 1) in der 
am 17. Mai 2010 (ABl. L 170, S. 53) und am 24. Januar 2012 (ABl. L 68, S. 20) geänderten Fassung 
(im Folgenden: Dienstanweisung für den Kanzler) hat der Kanzler darauf zu achten, dass die zu den 
Akten gegebenen Verfahrensschriftstücke den Bestimmungen der Satzung, der Verfahrensordnung und 
diesen Praktischen Anweisungen für die Parteien (im Folgenden: Praktische Anweisungen) sowie der 
Dienstanweisung für den Kanzler entsprechen, und insbesondere die Behebung der Mängel von Schrift
stücken, bei denen dies nicht der Fall ist, zu verlangen und sie, sofern der Mangel nicht behoben wird, 
gegebenenfalls zurückzuweisen, wenn sie nicht den Bestimmungen der Satzung oder der Verfahrens
ordnung entsprechen.“
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